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Hcrausgegà von Esche r und Usteri.

Mittwoch, den 4 Febr. 1801. Viertes

Gesetzgebender Rath, 8. Jan.
Fortsetzung.

Folgendes Befinden der Vollziehung wird verlesen,

und die zweyte Berathung vertaget:
B. Gesetzgeber! Der Deccctsvorschlag, die Einver.

leibung der Hose Herglis und SchwiebogenindicPsar-
rcy Seelisberg betreffend, welchen Sie untern'. 2?ccn

Christmonat vorigen Jahrs dem Voliz. Rath initge-
theilt haben, läßt diesem nichts zu wünschen übrig,
alS daß Sie demselben die Clause! beyfügen, diese Ein-
vcrleibnng beireffe nur das kirchliche Verhältniß allein,

ohne Einfluß auf die politische Eintheilung zu haben,

oder daß Sie ausdrücklich bestimmen, die Einverleibung
erstrecke sich auch auf die politische Eintheilung, so, daß

von nun a», fine beyden Höfe auch zur Gemeinde

Sccüsberg, Distr. Altorf, gehören fetten. Dadurch
allein kann einigen fönst unausbleiblichen Anstanden, die

ßch zeig:» müßten, vorgebeugt werden.

Folgendes Befinden der Vollziehung wird verlest»,

und an die Unterrichtvkommißio» gewiesen:

B. Gesetzgeber! Da Euch der Vollzichunqsrath be-

rests in feiner Botschaft vom 28. Wcimn., die Gründe

ause-nandergefezt hat, die den Vollz. Ausschuß zu den»

Beschluß vom ri. Heun»,, in Ansehung der Gemeinde

Höchstetten, mögen bewogen haben, so würbe sein

Befinde» über den Dekrclsvorfchlckg vom 18. Christa»,

wodurch dieser Beschluß aufgehoben w»rd, lediglich eine

Wiederholung puer früheren Darstellung fyn, wenn
er fcifcherdings über den Grund der Sache eintreten
sollte. Indessen kann er nicht umhin, Euch zu bemer-

îen, daß der in dem Vorschlage aufgestellte Grunds«;,
»IS wenn keine Abänderungen in den Gemeindbczirkc»

anders, als mit Einverständniß der mrcrcßirm» Par,
tkym vvrgî>w.iumtì werde»» dürsten, so wenig einer

Den if Pluviôse IX.

allgemeinen Ainvcndung fähig zu seyn scheint, daß er
bey verschiedenen gesetzlichen Verfügungen dieser Art,
selbst in den leztcn Zeiten undefolgt geblieben ist; auch
muß der Voll;. Rath ans Anführung des Erwägungs-
grundcS, wodurch der Vollz, Gewalt die Besugniß zu
der gegebenen Entscheidung steeitig gemacht wird, schließ

sen, daß die vo» ihm darüber ertheilte Erläuterung
Eurer Aufmerksamkeit gänzlich entgangen sty. Er halte
uemlich diese Besugniß in der bestimmten und öfters
wiederholten Zuweisung über Gegenstände der Territo»
riaieintheilung, welche von der vorigen Kestzgevung an
die Vollziehung geschah, zu finden geglaubt, u«d müßte

min die Ungüliigkeit aller dergleichen Verhandlungen,
die von Seite der leztern Behörde in jener Vorausset»

zung ausgegangen sind, als eine nothwendige Folge der

gegenwärtige» Nichtanerkennung einer solche»» Vollmacht
ansehen. Der Voll». Rath erwartet daher, B G., daß

Ihr den vorliegenden Gegenstand noch einmal Eurer

reifen Berathung unterweiffen werdet, und kann nach

wiederholter Erwägung der von beyde» Seiten zum

Vorschein kommenden Gründe, auf keine andere Ab-

änderung dcS Beschlusses vom n. Heun», antrage»»,

als daß der Gemeinde Höchstetten die Errichtung einer

eignen Schule nicht frengcstclll, sondern zum Beding

ihrcr Söndcrung von Sccberz gemacht, und hicmit die

beabsichtigte Erössming einer neuen Nnlcrcichtsanstaft

für jene Gemeinde, sicher erzwckt werte.

An» Ja», »var keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 10. Jan.
Präsident: B ay.

Ans den Antrag der Unterrichlscomüstßion wird fol»

gcnde Botschaft an den Vollz, Rath angenommen:

V. Voll;. Räthe! Das Dorf Arcegno im D-stcikt



—- ioi6 —

Luggaris Cant. Lauis, welches der Gemeind und Pfar-
rey Losonc zugehört, wünscht in musolgender Petition
v 2, Dec. v. J./ wegen seiner Entfernung von der

Mutlerkirche, von dieser ganz getrennt zu werden und
eine eigne Pfarre» bilden zu können. Der gesetzg. Rath
ladet Sie ein, B. V- N, das Bcsindèn der Gemeinde
Losone über dieses Begehren einholen zu lassen und

ihm solches hernach mitzutheilen.
Auf den Antrag der Finanzcommißion wird folgende

Botschaft an die Vollziehung angenommen:
B. Vollz. Räthe! Von der Kemeindskammcr von

Burgdorf im Canton Bern ist dem gesetzg. Rath die

hier beuliegende, die Lvskäuffichkeit dör Zehenden und

Bodenjinse betreffende Vorstellung zugekommen. Da
nun aber bey deren Ucderreichnug die Hauptgrundsätze
des Ihnen P. V. R am dieß Übermächten Gesetz«

Vorschlags über den Loskauf der Vodeuzinse bereits er-

kennt waren, die Gememdskammcr von Burgdorf dann
bestimmt gebeten hap, à -Fall dieser Gegenstand

Ihnen B. V. R. wirklich zur Behandlung.zugekommcn
seyn sollte, Ihnen auch diese ihre Vorstellung über-

sandt werden möchte; so sezc der G. R. in keinen

Anstand, Ihnen diese Schrift nach ihrem Wunsche zur
verdienten Prüffung zu überwachen.

Die bereits in St. 224. (S. 94?) gelieferte Bot-
schaff des Vollz. Raths wird verlesen. Der Rath de-

schließt Einrückung derselben und ihrer Beylagen ins
Protokoll, und diejenige Antwort an die Vollziehung,
die wir ebenfalls (S. 944) geliefert haben.

Die Bittschrift der Gemeinde Arbcrg, ihr Wein-
umgeld betreffend- wirb an die Finanzcommißion ge-

wiesen.

Die Revisionseommißion erstattet über nachfolgende
unvollendete Geschäfte der vorigen Gesetzgebung Bericht,
dessen Anträge angenommen werden:

1. Verschiedene Austräge des vorigen grossen Raths
an eine von ihm eigens niedcrgesezte Commißion zn

lBearbeilung von Gesetzen über die Preßfreyheit, wären
der Polizeycommißion aiS Bekräftigung der ihr iüngsthiu
ertheilten Erinnerung an diesen Gegenstand mitzutheilen.

2. Unter den so eben erwähnten Aufträgen findet
ßch eine Bittschrift der Gemeinde Adetschwyl, welche

gegen die Trennung vom Distrikt Wald im Canton
Zürich proteffiet. Diese ist vom Juli 1798 und soll

»ach der Meinung eurer Revisionseommißion ad acta

getegt wert n, welche nicht ganz begreiffcn kann, wie

teuer Gegenstand ganz, bestimmt au die Commißion über

P ßmyhcir gewiesen werden konnte.

Eine Botschaft des Direktoriums über Beschrän.

kung des unerlaubten Nachdrucks, wäre der Polizey,
commißion zu überweisen.

4. z sehr veraltete Austräge, die in die allgemeine

Organisaiion des bürgerliche» Rcchtsgangs einschlagen,
können füglich ad acta gelegt werden.

5. So auch ei» höchst unbestimmter Auftrag zn

Einrichtung der Militäradministralion.
6. Verschiedene znm Theil wichtige Vorarbeiten

über den peinlichen Rechrsgang, solllen der Cmnmall

Commißion zu Handen gestellt werden.

Die Constilulionscommißion trägt folgenden Gesch.

Vorschlag an, der angenommen wird:
Gesetzvorschlag.

Der gesetzgebende Rath,
Auf die Botschaft des Vollz. Raths vom Im.

und nach angehörtem Bericht feiner Constilutioàni-
commißion;

In Erwägung daß das Gesez vom 17. Dec. >x°»

über die Entlassungen der öffentlichen Beamte», nud

über die Wiederbefttzung der durch Entlassung «der auf

andere Weise ledig gewordenen Stellen, i» Rücklicht

auf die Ergänzungen der nur auf kurze Zeit abwesende»

oder wegen Vergehungen suspendirten Richter, und i»

Rükßcht auf die Ersetzung der Snppleanten der Can>

tonsgcrichke, einiger Vervollständigung bedarf;
beschließt:

1. Die Cantons - und Bezirksgerichte, sollen in Fàl»

lcn, wo einzelne Mitglieder wegen Verwerffuiiil

(Récusation), Abwesenheit und Krankheit den

Sitzungen nicht beywohnen können, befugt sey»,

Suppléante» zu ernennen, die nur so lange die

daherigen Verrichtungen übernehmen als die Rich-

ter dieselben nicht selbst versehen können.

2. Die Cantonsgerichte wählen zu diesem Ende aus

den ihnen zugegebenen Suppléante» die manqciu-

den Richter, ohne cm'eine Rangordnung gehaltt»

zu styn.

Die Ersetzung der wegen Vergchungen suspendit»

ten Richier geschieht nach Anweisung des Gesetzt

vom 17. Dec. 1K00, mid der aufdiese Art ernaiiult,

bleibt nur so lange im Amt, bis ein endliches lle»

theil über den suspendirten Richter wird gesprochen

seyn.

4. Für die Ergänzungen der Suppléante» des

tonsgerichts, i» den durch die Art. ; und 4» ^
Gesetzes vom e?. Dec., bezeichneten Fällen, sud

eS die Cautsnsrichter, weiche neben dem einfach^



Vorschlag des Regierungssiatthalters, einen gcdop.

pellen Vorschlag zu machen haben.

In Folge dieser Verfügungen sind die Gesetze vom

2. Jenner und 21. Merz 1799, über die Ergän-
zungsart der Gerichte, zurückgenommen.

Die Crim. Gesezgebungskommißion rath, dem Ioi.
Boißel aus Piémont, nach dem Antrag der Vollziehung,
seine Einsperrungsstraffe in eine Landesverweisung zu

verwandeln.
Der Nach verwirft den Antrag und das Begnadi.

gungSdegchren.

Die Polizeycommißio» schlägt folgende Botschaft an
die Vollziehung vor:

B. Voll;. Räche! Den 8. Wcinm. 1800, wurde

»vn dem gesetzgebenden Rath ein Gcsctzvorschlag über die

Sleucrvflichl der Nalionalgükcr zu den GemeinvSbe-

schwerde», abgefaßt. In Ihrem darüber dem gesetzg.

Rath mitgetheilten Befinden, stellten Sie B. V. R.
die Nachtheile vor, die in den gegenwärtigen drücken,

den Verhältnisse», aus einer allgemeinen Verfügung über

diesen Gegenstand, für die Nation entstehen müßten;
und diese Bemerkung vermochte den gesetzgebenden Rath,
den Gesttzsvrschlag zu einer neuen Untersuchung und

Berichterstattung an seine Polizcycomißion zu verweisen.

Nun langt die Gemeinde Wipkingen, Cant. Zürich,
mit einer Petition bey der Gesezgebung ein, iy welcher
sie vorstellt, daß sie durch Einquartirung, Lieferungen,
Requisitionen, Verheerungen und Beraubungen, einen

Schaden von 98565 st. gelitte« ; daß von -o;Ha»svä-
lern, aus denen diese Gemeinde besteht, 5; sich befin-
den, die schlechterdings kein Vermögen haben, und
bloß von ihrem Verdienst leben so daß die ganze Last

à Beschwerden, allein auf den übrigen 50 ruht,
und daß von den 55--Iucharten, die in dem Gcmcinds.
Bezirk liegen, 10z, mithin der cte Theil derselben
bem Staat gehören, nnd daß endlich die Regierung
in Erwartung eines Gesetzes, und aus Grund man-
gclnder Compelenz, sich weigere, von diesen National-
SÜtern einen Beytrag erheben;n lassen.

Wenn nun der gesetzgebende Rath auf der einen

Seite es als der Gerechtigkeit nnd Billigkeit angeme,-
sin ansieht, daß in Beziehung aus die individuellen
Verhältnisse der Gemeinde Wipkingen, die dortigen
Narionalgüler 'zu den Gemcindslasten einigermassen
beytragen; auf der andern die endliche Abfassung eines
allgemeinen Gesetzes, noch einigen Vcrschub leiden
köchle, und hingegen die Lage dieser Gemeinde drin-
Md ist, f» wftd Ihnen, B. Vosiz. Räche, anmit

überlassen, einstweilen und bis zur Crlassung eines all-
gemeinen Gesetzes, in Betreff der Petition dieser Gc-
meinde, die ihnen hicmil Übermacht wird, diejenige»
Verfügungen zu treffen, die dem Interesse der Nation
auf der einen und der Gerechtigkeit und Billigkeit auf
der andern Seite, angemessen seyn mögen. '

Die Botschaft wird verwvrffen, und der Gegenstand
an die Poüzeycoinmißion zurückgewiesen.

Die Polizeycommißion erstattet folgende» Bericht,
dessen Antrag angenommen wird; die Petition soll aber

zu gleicher Zeit auch an die Vollziehung gewiesen werden.
B. G. Einige Bürger der Gemeinden Bitten und

Kirenzen Distrikt Glarus, fragen den Gesetzgeber an,
ob die Mehrheit einer Gemeinde nach ihrer Laune über
das Privatvermögcn verfügen könne? Es sey in der
Gemeinde Bitten jedes Tausend vom Vermögen mit
8, Hnd in Kirenzen mit 5 angelegt worden, um daraus
die alten Gcmcmdsschulden, die theils vor der Revo,
lulion schon vorhanden waren, theils aber für Reqni-
stttoncn sind gemacht worden, zu bezahle» ; und dann
auch um diejenigen Parlikularen zu entschädigen,
die te.aubt oder geplündert worden stnd. Der
82. und -20. §. des Munizipalgesctzes seyen ihnen be'

kannl, aber nach ihrem buchstäblichen Sinn können
sie keineswegs auf Requisitions - und Plünderungsem-
schädiglmgen ausgedehnt werden; endlich verlangen
sie eine allgemeine Verfügung, die bestimme: ob die

Gemeindsversammluiigcn mit oder ohne Einschränkung
über Privaisteuren abwehren können? und ob nicht zu

Gemeindsausgabcn vorzüglich bas Gemeindsvermöge»,
so lange es nicht in seinem Capital angegriffen werde

(sie reden aber i» der Petition von Kirchen- Schul-
und Armengütcrn), angewandt werden müsse?

Eucre Polizeycommißion B, G., glaubt dem Wunsch
dieser Petentcn am besten entsprechen zu können, wenn
Sie diese Petition der Munizipalilätscommißion, die

mit der Durchmusterung jenes Gesetzes beschäftiget ist,

und vermiuhlich auch jene benannten U, berühren wird,
zuzuweisen belieben, aus welches Eucre Commißtor»

anträgt. Ueber die angebrachte besondere Beschwerde

jener Partikularen, rathet Euere Cvmmißivn nicht ein-

zutreten, indem das Gesetz vom 2;. April -goc» die

Vollziehung bevollmächtiget, in ähnlichen Slreiligkcittn
zu entscheiden.

Die Polizeycommißion erstattet einen Bericht übe?

das Befinden der Vollziehung, den Gesctzvsrfchttrg über

die Förmlichkeiten der Bittschriften betreffend, de? für
Tage auf den Canzlcvftsch gelegt wà



Die abgehenden SecretairS erstatten ihren Bericht
über den Zustand der Canzley vom vorigen Monat.

Die Berathung über das folgende Gutachten der

Fjnanzeoimßlon über das Rechnungswesen wird eröffnet :

B. G. Ihre Fin.anzcommlßion hat den Gesttzesvsr-

schlag über eine bessere Einrichtung unsers Rechnung?-

wesens, der bereits am 6, November von dem Vollz,

Rath an Sie Übermacht worden ist, nun zum zwey-

tenmale geprüft.

Schoil vor mrhr ais einem Monat hatte sie sich

eben dieser Arbeit unterzogen, und so »vie damais,
so mußte sie auch jezt finden, daß die vorgelegten

Modelle der verschiedenen Rechnungen, so wie der Vor-
schlag überhauvt, sehr zweckmäßig seyen. Unstreitig

würde durch dessen Befolgung eine gule Ordnung in

das Rechnungswesen der Republik gebracht werden.

Das Ganze beruhet wesentlich darauf, daß alle und

jede Einnahmen, der National,chatzkammer direkte

verrechnet werden, und daß keine Gelder weiterhin

irgend einer Behörde zur Dsspvsilion stehen sollen, es

sey dann durch Anweisung von Seite der verschiedene»

Ministerien oder des gesetzgebenden Rathes selbst.

Odschon nun zwar die Finmizcommißion den Nut-

zcn einer solchen Einrichtung nicht verkannte; so schien

ihr doch, daß vermittelst derselben, die Verw. Kam.

wern in eine gar zu abhängige Lage gelangen würden.

Auf die Art dürften sie sich oft ohne einige Vaarschaft

befinden, theils wegen ctucs wirtliche!» Mangels von

Anweisungen, theils wegen der Priorität anderer Man-
date aus die ihnen angewiesene Casse; was denn für
die Kammern, die sehr oft nicht bloß im Namen ihrer

Obern zu handeln haben, sondern wirklich ans sich

selbst Handel» müssen, nicht nur äusserst unangenehm

seyn würde, sondern selbst für das Beste der Republik

von den nachtheiligstcn Folge» seyn könnte. (Forts, s.)

KlVl nê"S ch rifte n.
S y stcm alischer Plan einer allgemeinen

Erziehungsanstalt für alle Stände,
hauptsächlich aber für junge Leute,
die sich auf irgend ei» Wissenschaft«
lich es Fach, auf die Handlung und
Geschäfte vorbereiten ober dem Mi«
licär als künftige Offiziere wid inen
wollen, errichtet im Schlosse zu Wä.
den sch »veil a in Zürich see, und e n t.

»vorsen von Joh. Thom. Theod. Lutz,
Vorsteher dieses Instituts. Wliitcclhur
b. Ztegler i8<-l. i Bogen m Quart.

k'an sbrexä ä'uir instituk NZkional ä eciucation, pcm,
les jcunss genz gui vouäwm se vcwsr uux scion,

ces, nu commerce se à l'srt miiiraue, établi au
ckateau à ^ääenlclivveil sur Is lac äs ?.ur!cl>,

et äirixä s>nr ls Lir. ä- Mm Dk. lât?. z. 4 Seite».

Der Plan verräth einen denkenden und geschickte»

Erzieher. — Wir wollen nur eine Anmerkung aushebm

(S 6): „Es ist ein Zug, der die Bewohner des

östlichen Heiveliens sehr rühmlich charakrerisirt, und der

ganz geiviß semen Grund in der so unschuldig verfolg«

ten Dämmerung der Aufklärung hat; daß Eltern auch

von einem sehr mäßige»: Vermöge:» so gern etwas à
hällnißmäßiges auf eiiicubessern Umerricht, ihrer Âàr
verwende». Ader aus Mangel an bessern Einsichten

sucht man diesen beynahe einzig und allein im Schön-

schreiben und in der französischen Sprache. Jenes sieht

schön aus, »penn es gleich oft weder gut noch richtig

ist, »mV der welsche Mann scheint Worte des Lebens j»

reden, — well man ihn nicht versteht. Beydes sind

Mittel und haben als solche ihren Werth. Alle»»

Kindern, für deren künftige Bestimmung, fmndi

Sprachen, heissen sie wie sie wollen, nicht uncntbchr«

sicheS Bedürfniß find, widerralhen wir sie gänzlich,

weil fast immer, »venn's hoch kommt, etwa tausend

Wörter die ganze Ausbeute dieses Unterrichts sind,

wobey weder der Verstand an Kenntnissen, noch das

Herz an Bildung gewinnt. Solchen Kindern aber,

für die die Erlernung einer fremden Sprache durchaus

nothwendig ist, geben wir den uneigennützigen Mhi
dieselbe in einer Gegend zu erlernen wo sie gesprochen

wird, und sich durch einen vorhergegangenen gramma«

ukalischen Unterricht wohl darauf vorzubereiten. Theure

Mitbürger! Der Men sch soll sich nicht schmücken irr!»

len ehe er sich gereiniget hat: er soll nicht in fremde»

Stoffen prangen, wenn er seine Blöße mit einheüui'

scheu kaum bedecken kann. So lange gemeinnützige

Kenntnisse in der Naturgeschichte, Erdbeschreibung'

einer populären Naturlchre u. s. >v. nicht gemein P ì

macht werden, wird der M nsch immer ein Spiel dee

Vscurtheile und des Aberglaubens bleiben müssen."

Die Bezahlung für den Unterricht, für WohnM
Tisch, Bette, Holz, Licht, Bedienung, weisst L'>>

sche und die nöthigen Reparationen derselben, ist

lich Louisdoc. Die Unterweisung in den ftc>M

Künsten und Leibesübungen kostet alle ; Monate ^

Houisdor. Man kann auch den ìlnt reicht im iMb
tut, aissm, für jährlich 8 Louisdor genießen.
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